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Vous voudriez bien, alors, nous informer que les négociations du protocole addi
tionnel sont engagées à Angora et nous envoyer, dès que faire se pourrait, le texte 
dont vous auriez convenu avec le Gouvernement turc afin qu’il soit inséré à la 
suite de la convention qui devrait être signée à Berne2.

En ce qui concerne la clause compromissoire, nous sommes d’avis d’attendre la 
réponse de Munir Bey à notre proposition. Au cas où, ainsi que vous nous le faites 
prévoir, le Gouvernement turc exprimerait le désir que cette clause fût abandon
née pour faire l’objet d’un traité général de conciliation et d’arbitrage, nous y con
sentirions au reçu d’une déclaration écrite et nous entamerions, en vue de la con
clusion de ce traité d’arbitrage, des négociations qui pourraient être poursuivies 
sans hâte. Car ce serait, à notre avis, compliquer inutilement les choses que de 
chercher d’arriver à un accord à cet égard avant le 15 mai, date antérieurement à 
laquelle doivent être signées les conventions de commerce et d’établissement.

2. Das Niederlassungsabkommen zwischen der Schweiz und der Türkei wurde am 7.8.1927 in 
Ankara unterzeichnet. Vgl. auch BR-Botschaft vom 21.10.1927, in: BB1 1927, II, S.289fT.
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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 28.März 1927

Zonenfrage

Politisches Departement. Mündlich

Nach Mitteilung des französischen Botschafters scheint der Berichterstatter im 
Senat die Absicht zu haben, das Zonenabkommen erst dann dieser Behörde zur 
Genehmigung zu empfehlen, nachdem die Schweiz die Savoyerfrage vollständig 
in Ordnung gebracht haben wird *. Der Vorsteher des Politischen Departements 
sollte daher nach Meinung des Botschafters in Paris die schriftliche Erklärung 
überreichen lassen, dass die schweizerische Regierung den gleichzeitigen Aus
tausch der beiden Ratifikationsurkunden als gegeben betrachte. In ähnlichem 
Sinne sollte auch dem Botschafter geschrieben werden, damit dieser ebenfalls vor
stellig wird. Auf diese Weise könnte vielleicht erreicht werden, dass die Frage des 
Zonenabkommens noch vor Ostern im Senat ihre Erledigung findet.

In der Beratung wird an die Aussprache in der Sitzung vom 12. M ärz2 erinnert 
und bemerkt, dass der Bundesrat alles vermeiden sollte, was zu einer Verbindung 
der Zonenangelegenheit mit der Savoyerfrage führen könnte. Da aber die tatsäch-

1. Die schweizerischen Schritte (vgl. Nr. 277) zeitigten laut Telegramm der schweizerischen Ge
sandtschaft in Paris vom 25.3.1927 in der Senatskommission keine Resultate (E 2, Archiv
ier. 1681).
2. Vgl. N r.270.
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lichen Verhältnisse nicht ausser Acht gelassen werden dürfen, und offenbar ohne 
beruhigende Zusicherungen unserseits die Sache vor dem Senat nicht zum Ab
schlüsse gelangen kann und sogar die Gefahr entsteht, dass die Angelegenheit an 
die Kammer zurückgeht, so wird die Abgabe einer Erklärung im Sinne der Aus
führungen des Bundespräsidenten kaum zu umgehen sein. Sie sollte aber nicht 
schriftlich, sondern bloss mündlich, erfolgen.

Es wird daher beschlossen:
Der Vorsteher des Politischen Departements wird ermächtigt, dem französi

schen Botschafter mündlich zu erklären, dass unter den gegebenen Verhältnissen 
schweizerischerseits einem gleichzeitigen Austausch der Ratifikationsurkunden 
über die Abkommen betr. die Zonenfrage und die Savoyerfrage zugestimmt 
würde3.

3. Vgl. N r.306.
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Der schweizerische Gesandte in Berlin, H.Rüfenacht, 
an den Vorsteher des Politischen Departementes, G.Motta

S  R/Mr. Persönlich und Vertraulich
Beziehungen zu Russland Berlin, 31. März 1927

In der gestrigen Fortsetzung der Unterhandlungen eröfTnete der Russische Bot
schafter das Gespräch mit der Mitteilung, dass zu seinem persönlichen Bedauern 
die Lage sich bis zur Gefahr des Scheiterns einer Lösung versteift habe, wenn die 
Schweiz auf ihrem Standpunkt beharre. Er habe nämlich die bestimmte Instruk
tion bekommen, am Grundsätze der materiellen Beihilfe für die Tochter Worow- 
skis festzuhalten, und zwar handle es sich dabei nicht nur um eine Weisung der 
Kommissare für auswärtige Angelegenheiten, sondern um einen am letzten Don
nerstag gefassten Beschluss der Gesamtregierung. Er müsse also an der von ihm 
vorgeschlagenen Formel festhalten, und er fragte mich nach meinen neuen In
struktionen. Ich erklärte ihm, dass ich ermächtigt sei, die Wiederholung des Pro
testes fallen zu lassen, wenn von russischer Seite auf die Erwähnung einer Beihilfe 
verzichtet werde. Der Botschafter erklärte sich hierzu ausserstande. Er rekapitu
lierte den ganzen Gang der früheren Verhandlungen und bezeichnete ein Abgehen 
von dem Begehren angesichts der öffentlichen Meinung in Russland und des Pre
stiges der Regierung als unmöglich. Auch meinen Vorschlag, zu erklären, dass 
das russische Begehren -  sei es infolge eines sicher leicht zu erwirkenden Ver
zichts der Tochter Worowskis, sei es unter Berufung auf deren Verheiratung -  ge
genstandslos geworden sei, womit doch der russische Standpunkt grundsätzlich 
gewahrt bliebe, bezeichnete der Botschafter nach den ihm zugekommenen Wei
sungen als unannehmbar. Nach langem Hin und Her, wobei ich auch auf unsere
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